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INTERVIEW  DER KATH. KIRCHENZEITUNG HILDESHEIM 

MIT DEM APOSTOLISCHEN NUNTIUS, 

ERZBISCHOF DR. ERWIN JOSEF ENDER

(6. Februar 2005)

Das Niedersachsen-Konkordat wird in diesem Monat (Februar) 40 Jahre alt. Es ist nach wie vor gültig, aber sind die darin behandelten Themen auch noch zeitgemäß?

Das Niedersachsenkonkordat von 1965 behandelt Themen, die heute wie damals von besonderer Aktualität sind. Als Beispiele sind zu nennen: Der Schutz der Gewissensfreiheit und der freien Religionsausübung, der Schutz der Sonn- und Feiertage, das Rundfunkwesen, die Erwachsenenbildung und vor allem „die Liebestätigkeit der katholischen Kirche“, also der gesamte Bereich der karitativen Tätigkeit der Kirche. Besonders in den beiden letztgenannten Bereichen zielen die Vereinbarungen auf eine wirksame Zusammenarbeit von Kirche und Staat zugunsten des jeweiligen konkreten Menschen und seiner Bedürfnisse, was immer zeitgemäß bleiben wird. Daneben gibt es zahlreiche andere Bestimmungen, die für das tägliche Miteinander von Staat und Kirche in Bereichen von gemeinsamem Interesse verlässliche Strukturen und Verfahrensweisen gewährleisten. Sie reichen von Fragen der kirchlichen Organisation über die Kirchensteuer bis hin zu den immer aktuellen Schulfragen.

Welches ist für Sie das Kernstück des Niedersachsen-Konkordats?

Ziel des Niedersachsenkonkordats war es - wie bei allen solchen Verträgen -, ein dauerhaftes vertrauensvolles Einvernehmen zwischen dem Land Niedersachsen und der katholischen Kirche zu schaffen. Bei den Verhandlungen wurden alle Probleme und Streitpunkte so lange besprochen, bis eine für beide Seiten annehmbare Lösung gefunden war. Deutlicher Ausdruck für dieses Bemühen um Einvernehmlichkeit ist die Freundschaftsklausel, in der sich die Vertragspartner verpflichten, einen ständigen Kontakt herzustellen und etwa entstehende Meinungsverschiedenheiten „auf freundschaftliche Weise zu beseitigen“. Ein Kernpunkt der Verhandlungen waren die Schulfragen, die am Anfang des Verständigungsprozesses standen und die beide Partner bis heute immer wieder beschäftigen. Zuletzt wurde die Durchführungsvereinbarung zum Konkordat am 30. März 2004 an die veränderte Schulsituation in Niedersachsen angepasst.

Welche Möglichkeiten haben Sie als Nuntius, in bestehenden Konkordaten nachzubessern?

Hier spielt die erwähnte Freundschaftsklausel eine wichtige Rolle. Der darin vorgesehene „ständige Kontakt“ wurde schon während der Konkordatsverhandlungen institutionalisiert, und zwar durch die Einrichtung des Katholischen Büros in Niedersachsen. Diese Verbindungsstelle, die sich des Vertrauens beider Seiten erfreut, leistet die erforderliche tägliche Kontaktarbeit und ist auch für die Apostolische Nuntiatur eine wertvolle Hilfe. Die Vertragspartner kommen in der Freundschaftsklausel überein, eventuell auftretende Meinungsverschiedenheiten auf freundschaftliche Weise zu lösen. Im Hinblick auf Änderungen im Schulbereich ist ausdrücklich eine Revisionsklausel vorgesehen.

Ist der Vatikan für die Bundesregierung bzw. für die Landesregierungen ein Vertragspartner wie jeder andere auch oder gibt es für die „Kirche“ einen extra Bonus?

Diese Frage wäre eigentlich an die Regierungen zu richten. Die offiziellen Beziehungen des Heiligen Stuhls zu den Staaten richten sich im Allgemeinen nach den Grundsätzen des Völkerrechts. Es ist jedoch klar, dass die Beziehungen eines Staates zu einer Weltkirche, also zu einer Religionsgemeinschaft auf Weltebene, dennoch einen spezifischen Charakter haben. Dies gilt für die Bundesregierung und sicherlich stärker noch für eine Landesregierung. Der Nuntius ist in zahlreichen Staaten der Doyen, das heißt der Sprecher, des dort akkreditierten Diplomatischen Corps. Dies ist ein besonderer Vertrauenserweis, da der Heilige Stuhl als Völkerrechtssubjekt keine eigenen materiellen oder politischen Interessen vertritt, sondern vielmehr als Verfechter der internationalen Solidarität und als Förderer des Weltfriedens anerkannt ist.

Konkordate werden nicht zwischen Regierungen und Diözesen abgeschlossen, sondern immer mit dem Vatikan. Inwieweit sind aber die betroffenen Ortskirchen an einem Konkordatsabschluss beteiligt?

Die betroffenen Ortskirchen sind ganz wesentlich am Zustandekommen und am Abschluss von Konkordaten beteiligt. Sie benennen ja die ortskirchlichen Anliegen und Besonderheiten, die in einem Staatskirchenvertrag geregelt werden sollen.

Gibt es grundlegende aktuelle Themen, die es aus Ihrer Sicht notwendig erscheinen lassen, das Niedersachsen-Konkordat nachzuverhandeln bzw. zu erweitern?

Wie schon gesagt, können Konkordate an veränderte Gegebenheiten in einem Land in gegenseitigen Einvernehmen angepasst werden, wie es im letzten Jahr für den Bereich der Schule in Niedersachsen geschehen ist.

Inwieweit spielen Konkordate wie das Niedersachsen-Konkordat eine Rolle bei der Besetzung von Bischofsstühlen - speziell in Hildesheim?

Das Niedersachsenkonkordat bezieht sich bei der Besetzung von Bischofsstühlen auf die Regelungen des Preußischen Konkordats von 1929 und des Reichskonkordats von 1933. Dem Domkapitel wird bei der Besetzung von Bischofsstühlen darin ein Mitsprache- und Wahlrecht eingeräumt.

Wann ist nach Ihrer Einschätzung ungefähr mit einem neuen Bischof in Hildesheim zu rechnen?

Die Erfahrung hat gezeigt, dass in Deutschland die Besetzung eines Bischofsstuhls in der Regel knapp ein Jahr in Anspruch nimmt.

